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SSorn ^cltî>arifdf6prtngtp bet ben £3imbeêbaf)neii
®r. jur. grih Wanner

If
„Sie Schtoeiset Bohnen bem ©cbtoeiset Bolf", unter bie*

fem Schlachtruf entfcßieb fief) bas Bot! in ber Abftimmung nom
20.@ebruar 1898 mit überroättigenber SDlefjrfjeit für bie 3Ser=

ftaatlirfjung ber Hauptbahnen. Samit mürbe nach nabe3U 50
3abren fantonater unb priuater ©ifenhafmberrfebaft bie ©podge
etbgenöfftfcber Berlebrsbobeit begrünbet. Mit ben 1902 neu
gefebaffenen Bunbesbalmen erhielt ber Bunb ein Snftrument,
bas ihn 3U einer traftoollen Wirtfrfjafts* unb Kulturpofitif he*

fähigte; bie Bebeutung ber ©taatsbafm für bie ßanbesoertei*
bigung unb bie ©icberftellung ber ßanbesoerforgung mirb in
ber gegenmärtigen Attiobienftseit erneut jebermann ins Be*
roußtfein gerufen. Hmgemiefen fei atiein barauf, baß täglich
einige taufenb febtoeiserifebe ©ütermagen auf austänbifchen
Schienen rollen, um bie Berforgung bes ßanbes mit lebens*
michtigen ©ütern unb Bobftoffen für unfere 3nbuftrie 3U ge=

mährleiften.
Sie Einführung ber meinen Kohle auf bem größten Seit

bes fcfm>ei3erifcbert ©ebienennefees ermies fich als eine teefmifebe
Bionierleiftung, bie oiel 3ur Weltgeltung ber ©ebroeig beige*
tragen hat; fie befreite gleichseitig bas Hauptoerfehrsmittel aus
ber auslänbifchen Kobtenabbängigfeit, mas mehrroirtfchaftlich
unb nach ber Abroertung auch betriebsmirtfchaftlich dou größter
Bebeutung ift. Sarüber hinaus hat bie ©leftrififation recht
eigentlich bie ©chmei3 uor einer Transporttrife beroabrt, benn
menn mir ben reich ausgebauten griebensfahrptan bis fefet ohne
©infehränfung beibehalten fonnten unb im ©egenfaß 3um Aus*
lanb oon Tariferhöhungen oerfchont blieben, fo ift bas in erfter
ßinie ber ©leftrififation 3U oerbanfen.

©s beftebt fein 3u>eifel, baß bie großen ßeiftungen ber
©taatsbahn für 23oIf, Wirtfchaft unb ßanbesoerteibigung früher
oft oerfannt mürben. Ser Anfcbauungsunterricbt ber gegenmär*
tigen 21ltiobienft3eit, in meteßer bie Schiene als praftifch ein3i=

ger Berfebrsträger ben gefamten militärifchen unb siniten
Transportbebarf ficßerftellt, mirb baher 3U einer Beubemertung
ber ©ifenbahn als nationales Transportinftrument führen, ©s
ift baher nicht mehr su früh, menn man auch tm ftaatshürger*
liehen Unterricht bie roirtfehafttiehe unb futturpotitifche Miffion,
bie in ber ©chmei3 feit ber 3ahrhunbertmenbe oon ber Staats*
bahn ausgeübt mirb, 3U mürbigen beginnt. Man hat fich bei
uns eigenartigermeife baran gemöfmt, ben Wert ber ©ifenhafp
nen «nach ber Höhe ber jährlichen Sehlbeträge 3U bemeffen.
Siefe rein prioatmirtfchaftliche, Diel 3U enge Betracbtungsroeife
hat feßon oiele Mißoerftänbniffe oerurfacht.

©o mirb in ber öffentlichfeit immer mieber oergeffen, baß
bie Bunbesbabnen nach bem einbeutigen Bolfsmillen Don 1898
niemals bie Aufgabe haben, einen ©eroinn abguroerfen, baß fie
oielmeßr ein öffentlicher Sienft fein follen, beffen Wert fieß nach
ber ©röße ber SSotf unb Wirtfcßaft geleifteten Sienfte bemißt.
Sas bebeutet, baß bie ©taatsbaßn beroußt als 3nftrument einer
nationalen Wirtfcßaftspolitif eingefeßt mirb, mit bem unbe*
fümmert um ben guten ober meniger guten fRechnungsäbfcßluß
Hanbel, 3nbuftrie, ©eroerbe unb ßanbmirtfcßaft, überhaupt bem

gan3en Sßolf ein Maximum an Sienften geboten merben foil.
Siefe fogenannte gemeinmirtfchaftlicße 3telfeßung, bie im
©taatsbaßngrunbgefeß mit aller Seutlicßfeit sum Ausbruch ge*
bracht ift, fann als seitgemäße Ausprägung bes alteibgenöffi*
feßen ©olibaritätsgebartfens betrachtet merben.

Bei ber ©taatsbaßn ift inbeffen bie Antoenbung biefes

©runbfaßes fo felbftoerftänblich gemorben, baß fie unfetet
neration gar nießt meßt sum Betoußtfein fommt. ©ißt man
fieß etma je Becbenfcßaft barüber, mas es für bie gleichmäßige
©rfcßließung unferes ßanbes bebeutet, baß in bünnbefiebelten
©ebieten genau bie gleichen Tarife sur Araoenbung fommen
mie auf ben Derfeßrsbicßteften ©treefen, obrnoßl leicßt erficßtlicß

ift, baß bie regelmäßige güßrung non 3ügen auf üerfeßrsarmen
©treefen mit oiel größeren Koften oerbunben ift als bie Auf*

recßterhaltung bes Bahnbetriebes 3mifcßen ben großen ©täbten?
3ebermann ermartet heute oon ben ©ifenbahnen biefen Aus*

gleich 3mifcßen Bertuftftrecfen unb ©eminnftreefen, obrnoßl et

einer faufmännifeßen Breisbilbung bureßaus nidgt entfprießt. (fr

ift auch nom ©tanbpunft ber ftaatlicßen Wirtfcßaftspolitif aus

ohne meiteres su begrüßen, ba in ben bünnbefiebelten ©ebieten

fon'ft Hanbel unb Wanbel ftoefen müßte, ja, eine eigentliche Ser*

armung einträte, meil bie lanbmirtfchaftlirfjen Brobufte feinen

Abfaß fänben unb irgenb eine 3nbuftrie infolge ber hoben

Transporifoften fieß nicht anfiebeln fönnte.
Sesgleicßen ift eine Sifferensierung ber Breife nach ©tref*

fen mit Kunftbauten, bie im Bau befonbere Soften oerurfachten,

oerpönt. Sie Bunbesbaßnen oersießten nießt nur auf bie Sin*

füßrung oon Sommer* unb Winterpreifen (Ausnüfeung her

Monopolftellung ber ©ifenbaßnen im Winter!), Don befonberen

Tunnel* unb Brücfentajen ober auf bie Erhebung höherer

Tarife in ben oerfehrsarmen ©egenben, fie ftellen ihre larif-

politif gan3 atlgemein in ben Sienft einer affinen götktung

oon ßnbuftrie, fianbmirtfcßaft unb Hôtellerie.
Sas fommt in ber Tatfacße sum Ausbrucf, baß ber ©ijem

baßntarif nicht foftenorientiert ift, fonbern ioon ber BorftelluM

beßerrfeßt mirb, Bolf unb Wirtfcßaft bie größten Sienfte 3«

ermeifen, allerbings im Bahnten ber finan3iellen ©elbfterhal*

tung ber ©taatsbaßn. Man mergißt leicßt, melcße gewaltigen

Belüftungen ber Baßn aus ber meitreießenben 23erpflicßtung

eines öffentlichen Sienftes ermaeßfen. 70 % bes gangen SSer*

feßrs merben heute 3U Ausnaßmetarifen beförbert. ©s fei hier

nur an bie mannigfachen Tarifsugeftänbniffe gu ©unften her

ßanbmirtfcßaft erinnert. Sie ßifte ber Ausnaßmetarife für ben

Transport oon ßebensmitteln, Bflangen, Butter, Eier, ffleifcf),

Milch, Käfe, ©etreibe, Wein, Kartoffeln, Obft, lebenbe Siere,

©ömmerungsoieß ufro. ift faft unerfcßöpflich. 3n gleicher ffleije

beftebt aber auch eine Beiße oon Ausnaßmetarifen 3U ©unften

bes Transportes inbuftrieller ©üter (oor allem Koßle, ©fen,

Steine, Hol3), fomie oon Ausnaßmetarifen 31t ©unften inbu*

ftriefler ©rgeugniffe, bie fieß als gemaltige Erleichterung her

Wirtfcßaft barftellen.
Wie bte Berluftftrecfen heute oon ben üherfcßußftretfen

burcßgeßalten merben, fo berußt bas ©ifenbaßntariffpftem auf

bem ©runbfaß, baß bie ßoeßmertigen ©üter in ihrem Tn®*'

portpreis einen Beitrag 3U leiften hätten, ber bie niebrige S«
fierung ber billigen Maffengüter unb Boßprobufte für bie 25«

erträglich macht. Siefe Bermirflicßung bes ©olibaritätsprin#
im ©ifenhaßntarif muß baßer als eine ber größten ©rrungen-

feßaften bes öffentlichen Berfeßrs betrachtet merben; bot"'"

mollte hier einmal ausbrücflicß aufmerffam gemacht werben,

meil mir für alle ßeiftungen, bie bureß bie ©emoßnheit 3"

©elbftDerftänbltcßfeit merben, leicßt Maß unb Wertung

tieren.

620

Vom Solidaritätsprinzip bei den Bundesbahnen
Dr, jur, Fritz Wanner

M/
„Die Schweizer Bahnen dem Schweizer Volk", unter die-

sem Schlachtruf entschied sich das Volk in der Abstimmung vom
2V, Februar 1898 mit überwältigender Mehrheit für die Ver-
staatlichung der Hauptbahnen. Damit wurde nach nahezu 56

Iahren kantonaler und privater Eisenbahnherrschaft die Epoche
eidgenössischer Verkehrshoheit begründet. Mit den 1962 neu
geschaffenen Bundesbahnen erhielt der Bund ein Instrument,
das ihn zu einer kraftvollen Wirtschafts- und Kulturpolitik be-

fähigte: die Bedeutung der Staatsbahn für die Landesvertei-
digung und die Sicherstellung der Landesversorgung wird in
der gegenwärtigen Aktivdienstzeit erneut jedermann ins Be-
wußtsein gerufen. Hingewiesen sei allein darauf, daß täglich
einige tausend schweizerische Güterwagen auf ausländischen
Schienen rollen, um die Versorgung des Landes mit lebens-
wichtigen Gütern und Rohstoffen für unsere Industrie zu ge-
währleisten.

Die Einführung der weißen Kohle auf dem größten Teil
des schweizerischen Schienennetzes erwies sich als eine technische

Pionierleistung, die viel zur Weltgeltung der Schweiz beige-
tragen hat: sie befreite gleichzeitig das Hauptverkehrsmittel aus
der ausländischen Kohlenabhängigkeit, was wehrwirtschastlich
und nach der Abwertung auch betriebswirtschaftlich von größter
Bedeutung ist. Darüber hinaus hat die Elektrifikation recht
eigentlich die Schweiz vor einer Transportkrise bewahrt, denn
wenn wir den reich ausgebauten Friedensfahrplan bis jetzt ohne
Einschränkung beibehalten konnten und im Gegensatz zum Aus-
land von Tariferhöhungen verschont blieben, so ist das in erster
Linie der Elektrifikation zu verdanken.

Es besteht kein Zweifel, daß die großen Leistungen der
Staatsbahn für Volk, Wirtschaft und Landesverteidigung früher
oft verkannt wurden. Der Anschauungsunterricht der gegenwär-
tigen Aktivdienstzeit, in welcher die Schiene als praktisch einzi-
ger Verkehrsträger den gesamten militärischen und zivilen
Transportbedarf sicherstellt, wird daher zu einer Neubewertung
der Eisenbahn als nationales Transportinstrument führen. Es
ist daher nicht mehr zu früh, wenn man auch im staatsbürger-
lichen Unterricht die wirtschaftliche und kulturpolitische Mission,
die in der Schweiz seit der Jahrhundertwende von der Staats-
bahn ausgeübt wird, zu würdigen beginnt. Man hat sich bei
uns eigenartigerweise daran gewöhnt, den Wert der Eisenbah-
nen mach der Höhe der jährlichen Fehlbeträge zu bemessen.
Diese rein privatwirtschaftliche, viel zu enge Betrachtungsweise
hat schon viele Mißverständnisse verursacht.

So wird in der Öffentlichkeit immer wieder vergessen, daß
die Bundesbahnen nach dem eindeutigen Volkswillen von 1898
niemals die Aufgabe haben, einen Gewinn abzuwerfen, daß sie

vielmehr ein öffentlicher Dienst sein sollen, dessen Wert sich nach
der Größe der Volk und Wirtschaft geleisteten Dienste bemißt.
Das bedeutet, daß die Staatsbahn bewußt als Instrument einer
nationalen Wirtschaftspolitik eingesetzt wird, mit dem unbe-
kümmert um den guten oder weniger guten Rechnungsäbschluß
Handel, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, überhaupt dem

ganzen Volk ein Maximum an Diensten geboten werden soll.
Diese sogenannte gemeinwirtschaftliche Zielsetzung, die im
Staatsbahngrundgesetz mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck ge-
bracht ist, kann als zeitgemäße Ausprägung des alteidgenössi-
schen Solidaritätsgedankens betrachtet werden.

Bei der Staatsbahn ist indessen die Anwendung dkk
Grundsatzes so selbstverständlich geworden, daß sie unserer Ge

neration gar nicht mehr zum Bewußtsein kommt. Gibt mm
sich etwa je Rechenschaft darüber, was es für die gleichmäßige
Erschließung unseres Landes bedeutet, daß in dünnbesiedelten
Gebieten genau die gleichen Tarife zur Anwendung kommen
wie auf den verkehrsdichtesten Strecken, obwohl leicht ersichtlich

ist, daß die regelmäßige Führung von Zügen auf verkehrsarmen
Strecken mit viel größeren Kosten verbunden ist als die Aus
rechterhaltung des Bahnbetriebes zwischen den großen Städten?
Jedermann erwartet heute von den Eisenbahnen diesen Aus-

gleich zwischen Verluststrecken und Gewinnstrecken, obwohl er

einer kaufmännischen Preisbildung durchaus nicht entspricht. Er

ist auch vom Standpunkt der staatlichen Wirtschaftspolitik aus

ohne weiteres zu begrüßen, da in den dünnbesiedelten Gebieten

sonst Handel und Wandel stocken müßte, ja, eine eigentliche Ver-

armung einträte, weil die landwirtschaftlichen Produkte keinen

Absatz fänden und irgend eine Industrie infolge der hohen

Transportkosten sich nicht ansiedeln könnte.
Desgleichen ist eine Differenzierung der Preise nach Etrek-

ken mit Kunstbauten, die im Bau besondere Kosten verursachten,

verpönt. Die Bundesbahnen verzichten nicht nur auf die Ein-

führung von Sommer- und Winterpreisen (Ausnützung der

Monopolstellung der Eisenbahnen im Winter!), von besonderen

Tunnel- und Brückentaxen oder auf die Erhebung höherer

Tarife in den verkehrsarmen Gegenden, sie stellen ihre Tuns-

Politik ganz allgemein in den Dienst einer aktiven Förderung

von Industrie, Landwirtschaft und Hôtellerie.
Das kommt in der Tatsache zum Ausdruck, daß der Eisen-

bahntarif nicht kostenorientiert ist, sondern 'von der Vorstellung

beherrscht wird, Volk und Wirtschaft die größten Dienste zi

erweisen, allerdings im Rahmen der finanziellen Selbsterhal-

tung der Staatsbähn. Man vergißt leicht, welche gewaltigen

Belastungen der Bahn aus der weitreichenden Verpflichtung

eines öffentlichen Dienstes erwachsen. 76 des ganzen Ver-

kehrs werden heute zu Ausnahmetarifen befördert. Es sei hier

nur an die mannigfachen Tarifzugeständnisse zu Gunsten der

Landwirtschaft erinnert. Die Liste der Ausnahmetarife für den

Transport von Lebensmitteln, Pflanzen, Butter, Eier, Fleisch.

Milch, Käse, Getreide, Wein, Kartoffeln, Obst, lebende Tiere.

Sömmerungsvieh usw. ist fast unerschöpflich. In gleicher Weise

besteht aber auch eine Reihe von Ausnahmetarifen zu Gunsten

des Transportes industrieller Güter (vor allem Kohle, Eisen.

Steine, Holz), sowie von Ausnahmetarisen zu Gunsten indu-

strieller Erzeugnisse, die sich als gewaltige Erleichterung der

Wirtschaft darstellen.
Wie die Verluststrecken heute von den überschußstrecken

durchgehalten werden, so beruht das Eisenbahntarifsystem M

dem Grundsatz, daß die hochwertigen Güter in ihrem Trans-

portpreis einen «Beitrag zu leisten hätten, der die niedrige Tan-

sierung der billigen Massengüter und Rohprodukte für die B»
erträglich macht. Diese Verwirklichung des Solidaritätsprinzipi

im Eisenbahntarif muß daher als eine der größten Errungen-

schaften des öffentlichen Verkehrs betrachtet werden: daraui

wollte hier einmal ausdrücklich aufmerksam gemacht werden,

weil wir für alle Leistungen, die durch die Gewohnheit M

Selbstverständlichkeit werden, leicht Maß und Wertung ve»

lieren.
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